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Auszug

§ 11
Personelle Mindestausstattung in den Gruppen

(6) 1Im Fall einer unabweisbaren und unvorhersehbaren Abwesenheit einer Kraft nach Absatz 1, die

nicht durch eine andere Kraft nach Absatz 1 vertreten werden kann, kann für höchstens drei Tage je

Kalendermonat und Gruppe eine andere geeignete Person mit der Wahrnehmung von

Aufsichtspflichten betraut werden, wenn mindestens eine pädagogische Fachkraft in dieser Gruppe

zeitgleich regelmäßig tätig ist. 2Satz 1 gilt für die Kräfte nach Absatz 2 entsprechend mit der Maßgabe,

dass je Krippengruppe höchstens eine andere geeignete Person mit der Wahrnehmung der

Aufsichtspflichten betraut werden darf. 3Absatz 3 Satz 2 gilt für die andere Person nach den Sätzen 1

und 2 entsprechend. 4Der Träger der Kindertagesstätte soll sich vor dem erstmaligen Einsatz und

danach in regelmäßigen Abständen von der anderen Person nach den Sätzen 1 und 2 ein erweitertes

Führungszeugnis nach § 30a des Bundeszentralregistergesetzes vorlegen lassen. 5Die Betrauung einer

anderen geeigneten Person mit der Wahrnehmung von Aufsichtspflichten nach Satz 1 ist nur in einer

Kindertagesstätte zulässig, die mindestens zwei Kernzeitgruppen umfasst. 6Der Träger der Einrichtung

hat die Feststellung der Eignung einer Person nach Satz 1 zu dokumentieren.


